
Be s c h l u s s v o r l a g e
Vorlage Nr.: 2023/004

Datum der Freigabe: 11.01.2023

Betreff

Spendenbericht 2021/2022

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte
vermitteln. Gemäß § 55 Absatz 1 Nr. 5 Abgabenordnung sollen die Mittel grundsätzlich zeitnah,
zwei Jahre nach Abschluss des Jahres des Spendeneingangs, verwendet werden.

Im Jahr 2021 sind folgende Spenden eingegangen:
2.850,11 € für Spendwert
12.946,30 € für Weihnachtshilfswerk
8.469,50 € für Heringszaun
5.000,00 € für Feuerwehren

Im Jahr 2022 sind folgende Spenden eingegangen:
3.359,05 € für Spendwert
9.657,61 € für Weihnachtshilfswerk
5.067,10 € für Heringszaun
300,00 € für Feuerwehren
1.786,66 € für Bodenaufkleber “Gemeinsam Rücksicht”

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt:
Die Stadtvertretung beschließt, die o. a. Spenden für 2021 in Höhe von 29.265,91 € und die o.
a. Spenden für 2022 in Höhe von 20.170,42 € anzunehmen und für den angegebenen Zweck
zu verwenden.

Amt: Finanzbuchhaltung / Steueramt Datum: 03.01.2023
Bearb.: Jens Luth Wiedervorl.
Berichterst. Jens Luth

Beratungsfolge Termin Behandlung

Hauptausschuss 23.01.2023 öffentlich
Stadtvertretung Kappeln 25.01.2023 öffentlich

Abzeichnungslauf
302 300 100 Bürgermeister


